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Rechtssatz

Die im §103 Abs1 Z1 KFG normierte Sorgfaltsp2icht verlangt nicht, daß der Zulassungsbesitzer selbst jede Beladung

überprüft, ob sie dem Gesetz und den darauf gegründeten Verordnungen entspricht. Der Zulassungsbesitzer hat aber

nach dieser Gesetzesstelle jene Vorkehrungen zu tre8en, die mit Grund erwarten lassen, daß Überladungen

hintangehalten werden. Hiefür reicht aber die bloße Dienstanweisung an die bei ihm beschäftigten Lenker, die

Beladungsvorschriften einzuhalten, nicht aus, zumal eine Überwälzung der den Zulassungsbesitzer grundsätzlich

persönlich tre8enden Verp2ichtung auf den ohnehin separat unter Strafsanktion stehenden Lenker nicht möglich ist.

Der Zulassungsbesitzer hat vielmehr die Einhaltung der Dienstanweisung auch gehörig zu überwachen. Sollte er etwa

wegen der Größe des Betriebes nicht in der Lage sein, die erforderlichen Kontrollen selbst vorzunehmen, so hat er

eine andere Person damit zu beauftragen, um Überladungen zu vermeiden. Dabei tri8t den Zulassungsbesitzer nicht

nur die Verp2ichtung, sich tauglicher Personen zu bedienen, sondern auch die weitere Verp2ichtung, die ausgewählten

Personen in ihrer Kontrolltätigkeit zu überprüfen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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